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Max Baumann
Die Brugger Stadtbiirger
und ihre lindlichen Nachbarn

Die Stadt-Land-Beziehung im Wandel der Zeiten

Dass zwischen benachbarten Dorfern Spannungen und Fehden jahr-
hundertelang Tradition haben konnen, ist allgemein bekannt. Solche
Spannungen dusserten sich seit jeher in harmlosen Neckereien, in giftigen
Spotteleien und Beschimpfungen, frither oft auch in Schligereien der
jungen Burschen oder gar in aufwendigen Prozessen vor Gericht. Dahin-
ter steht haufig ein psychologischer Mechanismus: Indem man die
fremde Gruppe ablehnt, herabsetzt, ja bekdmpft, hebt man die eigene
empor, fordert das (vermeintliche) Anderssein und starkt dadurch das
Zusammengehorigkeitsbewusstsein und das Selbstwertgefiihl der eige-
nen Dorfgemeinschaft und ihrer Angehorigen. Haufig sind auch mate-
rielle Interessen mit im Spiel. Trotzdem tiberwiegen bei solchen Span-
nungen meist die psychologischen Ursachen, sind doch die objektiven
Unterschiede in der wirtschaftlichen und sozialen Struktur von Nach-
bargemeinden fast immer eher gering.

Anders liegen die Verhiltnisse zwischen einer Stadt und ihren lindli-
chen Nachbarn. Hier handelt es sich um ungleiche Partner mit ungleichen
Lebensbedingungen und Denkweisen. Die Spannungen und Auseinan-
dersetzungen verlaufen daher oft heftiger und grundsitzlicher, beruhen
sie doch starker auf objektiven wirtschaftlichen und sozialen Unterschie-
den.

So lassen sich auch die Rivalititen zwischen Brugg und den benach-
barten Dorfern iiber fiinfhundert Jahre zuriickverfolgen. Sie sollen hier
von ihren historischen Wurzeln her aufgezeigt werden. Im 19. und 20.
Jahrhundert mehrten sich dann daneben die Versuche zu giitlicher Eini-
gung, friedlicher Konfliktlosung und freundnachbarlicher Zusammenar-
beit.
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Die unterschiedlichen Existenzbedingungen von Stadt und Dorf

Die Spannungen zwischen dem Stiddtchen Brugg und den althabsbur-
gischen Amtern Eigen und Bozberg(-Schenkenberg), insbesondere den
direkten Nachbardorfern Lauffohr, Umiken, Altenburg und Windisch
ziehen sich wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte und haben die
Entwicklung der beteiligten Gemeinden wesentlich mitgeprigt. Worin
bestanden die erwédhnten objektiven Unterschiede zwischen den Kon-
fliktparteien, welche immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen
fithrten?

Zunichst ist einmal ein politischer Faktor zu betonen: Brugg war im
13. Jahrhundert von den habsburgischen Landesherren zur Stadt erho-
ben und dadurch in einen Sonderstatus gegeniiber den umliegenden Dor-
fern versetzt worden. Diesen Sonderstatus respektierte auch Bern als
neue Obrigkeit ab 1415. Ausserlich unterschied sich Brugg daher durch
seine Befestigung mit Ringmauer und Graben, mit Tiirmen und Stadtto-
ren, juristisch durch das eigene Stadtrecht. Die Brugger waren dadurch
der Gerichtsbarkeit der Vogte im Eigenamt bzw. auf Schenkenberg ent-
zogen und einem eigenen Stadtgericht unterstellt. Sie besassen eine selb-
stindige Organisation mit Schultheiss und Rat, durften ihren Pfarrer
selbst wihlen und hatten in der Verwaltung des eigenen Gemeinwesens
mehr Kompetenzen als die Landleute der Nachbarschaft. Sie unterstan-
den der Berner Regierung direkt, ohne die Zwischeninstanz eines Land-
vogts. Ja, sie kauften sogar selbst einen Teil der Herrschaft Villnachern,
wodurch der Brugger Schultheiss iiber die dortigen Bauern zu Gericht
sitzen durfte. In Monthal, Bézberg und Rein erwarben sie Rechte bei der
Ernennung der Pfarrer, weshalb dort meist ein Brugger Biirger dieses
Amt versah. In militdarischer Beziehung waren die Landbewohner des Ei-
genamts und der Herrschaft Schenkenberg dem Kommando Bruggs un-
terstellt; simtliche Offiziersstellen und Ehrenposten waren daher eben-
falls lange Zeit ausschliesslich durch Brugger Biirger besetzt. In Brugg
wohnte auch der Landschreiber von Schenkenberg. Unmittelbar vor den
Stadttoren tagten ferner die Landgerichte, welche Todesurteile ausspra-
chen. — So war die politische Vorrangstellung des Stddtchens 1803 derart
selbstverstindlich, dass es im neu gegriindeten Kanton Aargau ebenso
selbstverstindlich dem neu geschaffenen Bezirk den Namen gab und
auch dessen Hauptort wurde. Daher bildet es bis heute den Sitz von Be-
zirksgericht, Bezirksamt, Kantonspolizei und Bezirksgefidngnis. Der
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Waffenplatz und das Bauernsekretariat heben Bruggs Bedeutung zusitz-
lich.

Auch in bezug auf die traditionelle wirtschaftliche Grundlage unter-
schied sich das Stddtchen von den Nachbardérfern. Die Brugger lebten
hauptsidchlich von Handwerk, Handel und Verkehr (kombiniert mit
etwas Landwirtschaft), die lindlichen Nachbarn waren vorwiegend
Bauern (im 18. Jahrhundert kombiniert mit Heimarbeit). Das stadtische
Gewerbe wurde — im Gegensatz zum ldndlichen — durch zahlreiche Privi-
legien gestiitzt: So durften nur in der Stadt Brot und Fleisch verkauft
werden; nur in Brugg bestanden im 18. Jahrhundert Gerbereien, und die
dortigen Biirger beanspruchten fiir sich das Wirtemonopol im Umbkreis
einer Wegstunde. In Brugg fanden ebenfalls die regelmissigen Wochen-
und Jahrmirkte statt. Hier wohnten die Verleger der léindlichen Heimin-
dustrie sowie habliche Biirger, welche den Bauern der Umgebung Geld
lichen. Ferner hatten die hiesigen Masse und Gewichte auch in den
Amtern Schenkenberg und Eigen Giiltigkeit. — So wurde Brugg zum wirt-
schaftlichen Zentrum der Region: Hier kauften die Landbewohner le-
bensnotwendige Giiter ein; sie erteilten spezialisierten Handwerkern
Auftriage und entrichteten Geld- und Naturalzinsen fiir Schulden und
Dienstbarkeiten, welche auf ihrem Grund und Boden hafteten. Die wirt-
schaftliche Bliite bewirkte einen durchschnittlich hoheren Lebensstan-
dard als auf der Landschaft. Dieser zeigte sich in der Qualitit und Schon-
heit der Wohnhéuser, in der Bekleidung (Periicken!) und im aufwendige-
ren Lebensstil. Obwohl fiir Brugg entsprechende Untersuchungen seit
dem 17. Jahrhundert fehlen, drangt sich die Vermutung auf, dass hier
durchschnittlich mehr reiche und weniger arme Leute lebten als in den
Dorfern.

Dies fithrt uns zu den Unterschieden in der sozialen Struktur der Ein-
wohnerschaft von Stadt und Dorf: In Brugg lebten bis ins 16. Jahrhundert
mehrere adelige Familien (Effinger, Segesser, Rinach, Hallwyl), die das
gesellschaftliche und politische Leben nachhaltig prigten. Die aufstei-
genden biirgerlichen Geschlechter tibernahmen denn auch den adeligen
Lebensstil und adelige Umgangsformen, was die Distanz zu den bauri-
schen Nachbarn vergrosserte.

Ein letzter grosser Unterschied lasst sich auf dem Gebiet der Schulbil-
dung feststellen: Seit dem Mittelalter besass Brugg eine Lateinschule, an
welcher den Biirgerkindern neben den elementaren Fichern Lesen,
Schreiben, Rechnen, Singen die traditionellen Werte der abendlindi-

33



schen Kultur vermittelt wurden, und dies zu einer Zeit, da in den Land-
schulen noch Lehrer ohne jede Ausbildung wirkten. Nur wenige Dorf-
kinder besuchten daher die Brugger Schulen, ja ab 1809 schriankte die
dortige Schulordnung die Zahl der «fremden Kinder» ausdriicklich auf
sechs bis acht je Klasse ein. Dadurch hatten vor allem die Sohne in der
Stadt auch die Moglichkeit zu studieren (besonders Theologie und
Medizin), wihrend Kinder von der Landschaft nur in Ausnahmefillen
eine hohere Bildung erwerben konnten.

Diese politische, wirtschaftliche, soziale und schulische Vorrangstel-
lung Bruggs prégte natiirlich auch die Mentalitdit seiner Biirger. Zudem
bremste eine einschrinkende Einbiirgerungspraxis den Zuzug vom Land.
Stadter heirateten fortan noch vermehrt unter sich. Das verstirkte die
innere Abschliessung der Stadtbewohner und liess die Distanz zu den
Landleuten im Denken, Empfinden und Urteilen anwachsen.

Als Beispiele fiir die unterschiedliche Mentalitét eignen sich besonders
die Verhaltensweisen bei den beiden grossen Umwilzungen in der Neu-
zeit, nimlich der Reformation und der Industrialisierung: Wihrend die
Landbewohner der kirchlichen Erneuerung 1528 mit Begeisterung zu-
stimmten, wollten die Brugger mehrheitlich bei der alten Lehre verblei-
ben. Der Stadt-Land-Gegensatz brach damals so heftig auf, dass die
Nachbarn aus dem Amt Schenkenberg offen drohten, die Hauser der An-
fithrer der Reformgegner zu pliindern, weshalb ihnen Brugg drei Geiseln
stellen musste. — Eine dhnlich konservative Haltung nahmen viele Brug-
ger gegeniiber der Industrialisierung ein. Wihrend die Windischer 1827
die Griindung der Spinnerei geradezu iiberschwenglich mit der Verlei-
hung des Gemeindebiirgerrechts an den Unternehmer Heinrich Kunz
gefeiert hatten, lehnten viele Stadtbewohner noch 1862 ein Fabrikprojekt
ab. Sie befiirchteten, «dass durch eine zahlreiche Fabrikbevolkerung der
alte, gute, solide, sittliche und freundliche Geist der Biirger und Fin-
wohnerschaft von Brugg allmihlich untergraben und zerstort werdey.
Der edlere Biirgergeist diirfe nicht durch das Ubergewicht des Proleta-
riats, welches weniger konomische, intellektuelle und moralische Ga-
rantien biete, unterdriickt werden. Deutlicher liesse sich das Selbstbild
der damaligen Brugger wohl kaum formulieren.

Zweifellos waren die Stddter der Meinung, ihr «edlerer Biirgergeist» sei
auch jenem ihrer ldndlichen Nachbarn iberlegen. Ihre privilegierte poli-
tische Stellung, die ummauerte Stadtanlage mit den schénen Héusern, die
sauberere, feinere Arbeit, der grossere Wohlstand, die bessere Schulbil-
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dung sowie die unterschiedlichen Manieren und Umgangsformen stéirk-
ten ihr Selbstbewusstsein, ja sie liessen ein Uberlegenheitsgefiihl gegen-
iiber den 4rmeren, ungebildeten, baurischen Dorfbewohnern entstehen. —
Dieses Gefiihl, «besser» zu sein, konnte sich im Umgang mit den Land-
leuten entweder durch Verachtung und Distanziertheit oder aber durch
wohlwollende, gonnerhafte Herablassung ausdriicken:

Ein Beispiel solcher Verachtung bietet uns der Brugger Arzt und Phi-
losoph Johann Georg Zimmermann. In seinem Werk «Von der Ruhr
unter dem Volke im Jahr 1765» schreibt er: « Der Bauer gehoret iiberhaupt
in die grosse und weit umher verbreitete Classe der eingeschrinkten Kopfe,
obwohl dieses auch seine Ausnahmen leidet, und mancher Bauer unter
uns nicht nur sehr viel Verstand, sondern zuweilen gar Genie hat. Einge-
schrankte Kopfe haben wenige, aber eben darum starke Leidenschaften
und sehr wenig Ideen; die Heftigkeit der Leidenschaften und die Wenig-
keit der Ideen zeugen eine grosse Menge Vorurtheile, welche nicht nur
den ganzen Raum der Seele besetzen, sondern sich sehr sorgféltig vor alle
ihre Pforten hinstellen, und der Wahrheit den Zugang zu derselben ver-
sperren . . .»

Ein Eintrag im Tagebuch des vom Gerber zum Lateinschulmeister
aufgestiegenen Emanuel Frohlich vom 28. September 1822 illustriert uns
die mehr wohlwollend herablassende Haltung. Er schildert darin einen
Spaziergang iiber die Riitenen nach Oberburg, wo er den Bauern Meier
angetroffen, mit welchem er sich freundlich unterhalten habe. Und er
fugt wortlich hinzu: ¢Auch dieses gehort, nach meiner Ansicht, wesent-
lich zum wohlthitigen Gebrauch meiner Zeit, dass ich mit Landleuten,
die ich auf Spaziergingen antreffe, freundlich seye. Man glaubt gewdhn-
lich nicht, wie wohl das unsern Nachbarn auf dem Land thut, und da viele
dieses meistens aus Gedankenlosigkeit iibersehen, so ist es desto nothi-
ger, dass ich darauf achte.»

Dass dieses herablassende Wohlwollen unter Umstinden als ebenso
arrogant und daher verletzend empfunden werden konnte wie diinkel-
hafte Hochnisigkeit, hat Frohlich wohl itbersehen. Tatséchlich waren die
Landleute gegeniiber dem Stidter sehr empfindlich; denn dem Uberle-
genheitsgefithl des Bruggers stand zweifellos ein Minderwertigkeitsge-
fithl des Landmannes gegeniiber, und diese Gefiihle von Uberlegenheit
bzw. Minderwertigkeit pragten denn auch den Ton und den Verlauf der
Konflikte zwischen Stadt und Land.
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Die historischen Stadt-Land-Konflikte

In den Archiven Bruggs und seiner Nachbargemeinden zeugen zahlrei-
che Akten, Urteile und Protokolleintréige von kleinen und grossen Prozes-
sen zwischen Brugg und den beiden Landvogteien links und rechts der
Aare (Bozberg-Schenkenberg bzw. Figenamt), aber auch zwischen dem
Stadtchen und einzelnen Dorfschaften und Personen. Meistens drehten
sich die Streitigkeiten um die erwiahnten Vorrechte, welche Brugg gegen-
iber der Landschaft geltend machte, Vorrechte, von denen die Stadt be-
hauptete, sie einst von den Habsburgern erhalten zu haben. Die Position
der Brugger war in solchen Fillen insofern erschwert, als ihr Archiv beim
Uberfall von 1444 zerstort worden war. Sie konnten daher die beanspruch-
ten Privilegien nicht schriftlich belegen und gerieten oft in Beweisnotstand.
In den grossen Prozessen des 15. Jahrhunderts konnten noch Zeugen ein-
vernommen werden, welche den einen oder andern Standpunkt stiitzten.
Vereinzelt behalf man sich auch mit nachtréiglichen Falschungen wie etwa
dem angeblichen Freiheitsbrief von 1447, dessen Unechtheit die zustindi-
gen Berner Instanzen nachwiesen. Da die schriftlichen Belege fehlten,
konnten sich die Brugger in spéteren Jahrhunderten lediglich auf ihre eige-
nen Uberlieferungen berufen. — Der Historiker gewinnt allerdings hiufig
den Eindruck, die Stadt habe sich hinter den Ereignissen von 1444 ver-
schanzt, um ihre Anspriiche nicht fundiert belegen zu miissen!

Worum drehten sich die Konflikte zwischen der Stadt und den Dor-
fern? — In erster Linie ging es um materielle Forderungen: Zum einen
bangten die Brugger um ihre Existenzgrundlage, die sie von ihren Nach-
barn bedroht glaubten. So klagte der Rat 1764, die «Dorfleutey wiirden
die Landwirtschaft je linger je mehr «hintanstellen» und stédtische Ta-
tigkeiten ausiiben; diese machten ihre Arbeit zu wohlfeilerem Preis, wo-
durch das Einkommen der Stadter «verringerty werde.

Die Brugger wachten daher eifersiichtig iiber ihre Privilegien: Jahr-
hundertelang prozessierten sie gegen die Wirte von Windisch und Stilli,
denen sie die Beherbergung von Durchreisenden verbieten wollten; ja,
selbst dem Berner Landvogt in Konigsfelden versuchten sie, den Verkauf
obrigkeitlichen Weins untersagen zu lassen. Die Brugger Metzger und
Biacker opponierten jedem Gesuch, in den Dorfern Fleisch bzw. Brot ver-
kaufen zu diirfen, und zwar meist mit einigem Erfolg. Dagegen scheiter-
ten die Bemithungen um ein Fischereirecht in der Aare am Widerstand
der Fischer von Stilli und Windisch.
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Da das Stiadtchen stark auf den Durchgangsverkehr von Menschen und
Giitern angewiesen war, kdmpfte der Rat wiahrend Jahrhunderten gegen
eine Wagenfihre zwischen Auenstein und Wildegg, welche eine direkte
Verbindung Luzern—Seetal-Bozberg—Fricktal ermoglicht hiatte. Ebenso
bemiihte er sich darum, dass die Fuhrleute ihre Stadt nicht iiber Effin-
gen—>Stilli oder gar tiber Laufenburg umgingen.

Eine ganze Reihe aufwendiger Prozesse ergaben sich im Zusammen-
hang mit der Landwirtschaft, die auch in Brugg — allerdings in beschrénk-
tem Ausmass — betrieben wurde: Wegen des kleinen Gemeindebanns
waren die dortigen Besitzer von Vieh darauf angewiesen, dasselbe auch
auf den abgeernteten Feldern und in den Wéldern der Nachbarschaft
weiden zu diirfen. 1466 siegte Brugg in einem Prozess gegen das Amt
Schenkenberg und errang das Weiderecht bis Bottstein und Effingen,
allerdings mit Gegenrecht und bei gewissen Einschrinkungen. Im
18. Jahrhundert geriet die Stadt Brugg wegen der gleichen Frage mit
Riniken, Riifenach, Rein und Lauffohr in einen heftigen Streit. Mit dem
Eigenamt prozessierten die Brugger ebenfalls wegen des Weiderechts,
welches sie bis gegen Mellingen, Othmarsingen und Wildegg bean-
spruchten; hier verloren sie jedoch im wesentlichen; fortan durften sie ihr
Vieh lediglich auf genau umgrenzten Gebieten in Hausen und Windisch
weiden lassen; die Streitigkeiten flammten denn auch hier immer wieder
auf.

Der Bedarf an fruchtbarem Land widerspiegelt sich auch in den Be-
mithungen der Stadt, Inseln in der Aare in ihren Besitz zu bringen. Der
bekannteste Streit galt dem Geissenschachen, welchen die Windischer
ebenfalls beanspruchten und spitestens 1680 auch erhielten. Dagegen
siegten die Brugger iiber die Fischer von Stilli im Zusammenhang mit
einer Insel bei Lauffohr, von welcher die ersteren jedoch beweisen konn-
ten, dass sie von ihrem Eigentum weggeschwemmt worden war. — Die
Aare bildete eine stindige Gefahr fiir das anstossende Land, weshalb
auch die Brugger Schutzdimme errichteten. Diese in den Fluss hinausra-
genden «Schupfwuhrey lenkten die Stromung vom eigenen Ufer ab; da-
durch entstand jedoch eine Gefihrdung der gegentiberliegenden Seite
und damit weiterer Konfliktstoff mit den Nachbarn, besonders jenen von
Gebenstorf-Vogelsang.

Aber nicht nur wegen Fluren fiithrte Brugg langwierige Prozesse, son-
dern auch wegen Waldungen, zumal mit der Herrschaft Schenkenberg
um den Bruggerberg.
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Ein weiterer Themenbereich fiir Auseinandersetzungen betraf die Fi-
nanzen. In bezug auf Einnahmen prozessierte Brugg im 15. Jahrhundert
mit Gebenstorf wegen einer kleinen Steuer, mit der Herrschaft Schen-
kenberg wegen des Bezugs einer Garbe fiir den Weibeldienst, im 18. Jahr-
hundert mit den Bauern zu Hinterrein wegen des Zehnten und mit dem
Fahrbesitzer zu Windisch wegen des Einzugs eines Zolls (sog. «Geleity)
von den reussabwirts fahrenden Schiffen. Konflikttrachtiger waren um-
strittene Ausgaben, welche die Brugger nicht entrichten wollten: Hier
handelte es sich etwa um den Unterhalt von Strassen und Pfarrgebduden
sowie um die Entlohnung der Pfarrer in Monthal und Rein. Jahrhunder-
telang prozessierten sie gegen den Fiahrmann zu Windisch wegen der
Frage, ob und wieviel sie als Entschadigung fiir die Uberfahrt bezahlen
miissten. Ein finanziell besonders folgenreicher Prozess betraf 17731778
die Weigerung der Brugger, fiir ihren Bodenbesitz in Umiken, Riniken,
Villigen, Riifenach, Lauffohr und Rein Gemeindesteuern fiir Schulen
und Arme zu entrichten. Brugg unterlag auf der ganzen Linie, weil der
Berner Rat eine Privilegierung der Stadtbiirger ablehnte; allein die Pro-
zesskosten der Landgemeinden machten die betrachtliche Summe von
750 Gulden aus, welche Brugg bezahlen musste. Trotzdem unternahmen
die Brugger 1806-1810, also nach dem Sturz der Berner Herrschaft, einen
neuen Versuch, diesmal auch gegen Windisch und Oberburg — und sie
unterlagen prompt ein zweites Mal.

Es war aber ein anderes Thema, welches am meisten Emotionen in den
Beziechungen zwischen Brugg und den unmittelbaren Nachbarn weckte:
die Gemeindegrenze. Die Brugger konnten sich wihrend mindestens 400
Jahren nicht damit abfinden, dass Windisch bis zur heutigen katholi-
schen Kirche, Umiken bis zur Brunnenmiihle und Lauffohr bis zum Reb-
moos reichte. Daher unternahmen sie zahlreiche Anstrengungen, ihr Ho-
heitsgebiet zu erweitern, doch ohne Erfolg; denn rein rechtlich hatte die
Stadt keinerlei Chancen. Trotzdem strebten die Brugger immer wieder
Grenzverschiebungen durch Beschliisse der Oberbehdrden an, wohl in
der Hoffnung, ein fiir sie positiver Entscheid von «oben» wiirde ihnen die
mithsameren direkten Auseinandersetzungen mit den Nachbarn erspa-
ren. Doch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts wies die aargauische Re-
gierung Brugg an, selbst Kontakt mit den betreffenden Gemeinden auf-
zunehmen. Die zahlreichen Akten zeigen aber iiberdeutlich, dass sich
Stadtrat und Biirgerschaft itberaus schwer taten, sich mit ihren Nachbarn
zu Verhandlungen auf gleicher Ebene «herabzulasseny. Einerseits stell-
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ten sie Erweiterungsbegehren (und zwar ohne Entschidigung!), die man
in Windisch als vollig iiberrissen, einmal gar als «Fehdebrief», betrach-
tete; anderseits fuhren sie mit unfreundlichen Akten, welche die Win-
discher als Provokationen empfanden, fort, bis die dortige Gemeindever-
sammlung 1822 dem Gemeinderat ausdriicklich verbot, ferner derglei-
chen Unterhandlungen zu pflegen. In der Folge kamen dann Abtretungs-
vertriage mit Lauffohr (1823) und Umiken (1827) zustande — natiirlich bei
entsprechend attraktiven Entschiddigungen und Abgeltungen. Windisch
dagegen «verkaufte» erst 1863 ein sehr grosses Gebiet von etwa 45 ha
— unter etwas undurchsichtigen Umstinden, was innerhalb der dortigen
Biirgerschaft starke Spannungen ausgelést haben muss.

Im 20. Jahrhundert vermochte Brugg seinen Gemeindebann durch die
Eingemeindung von Altenburg (1901) und Lauffohr (1970) weiter auszu-
dehnen. Der Anschluss Lauffohrs gelang allerdings nur gegen den star-
ken Widerstand der Bewohner des urspriinglichen Dorfes, welche durch
jene der an Brugg angrenzenden Quartiere in der Au iiberstimmt wurden
und sich dadurch vergewaltigt fithlten. Den Brugger Politikern ist es bis
heute nicht gelungen, Alt-Lauffohr wirklich zu integrieren. Die Verbitte-
rung ist dort immer noch zu verspiiren.

Bei den bisher geschilderten Konfliktursachen handelte es sich durch-
wegs um materielle Probleme verschiedenster Art. Dazu kamen Forde-
rungen der Brugger, welche mehr im politisch-ideellen Bereich lagen, die
Empfindlichkeit der Nachbarn aber nicht weniger reizten. So versuchten
die Landleute immer wieder, sich dem Brugger Kommando im Heeres-
dienst zu entziehen, allerdings ohne Erfolg. Umgekehrt wiinschte Brugg
mehrmals, den Bereich seiner Gerichtsbarkeit auszudehnen, jedoch
ebenso erfolglos. — Im 19. Jahrhundert kam es dann zu einem Konflikt,
welcher noch eindeutiger im psychologischen Bereich lag: Der Bahnhof
der 1856 neu errichteten Bahnlinie Baden—Brugg kam auf Windischer
Boden zu stehen; die von Brugg gewiinschte Umleitung iiber das Eisi war
an den grossen Mehrkosten gescheitert. Dennoch hiess die Station
«Bruggy», was den Unwillen der Windischer verursachte; schon die Frage,
ob eine allfillige Doppelbezeichnung «Brugg-Windisch» oder «Win-
disch-Bruggy lauten miisste, erregte die Gemiiter aufs heftigste. Schliess-
lich blieb es — zumal nach der Bannabtretung durch Windisch — beim
Namen «Bruggy.

Zusammenfassend ldsst sich feststellen, dass die Konflikte zwischen
Brugg und den umliegenden Gemeinden in erster Linie im Zusammen-

39



hang mit den stéddtischen Vorrechten und dem kleinen Gemeindebann
standen. Brugg hiitete die aus dem Mittelalter stammenden Privilegien
und wehrte alle Versuche, diese anzutasten, ab. Insofern handelte es sich
um eine zutiefst konservative Haltung, welche die mittelalterlichen
Lebens- und Rechtsverhiltnisse in die Neuzeit hiniiberretten wollte.
Umgekehrt ging Brugg in die Offensive, wenn es sich darum handelte,
den Gemeindebann zu erweitern, was die Landgemeinden dann ihrerseits
unter dem Hinweis auf iiberlieferte Rechte bekdmpften, also ebenfalls
mit konservativen Argumenten. Hinter diesen Auseinandersetzungen
stand letztlich auf allen beteiligten Seiten die Sorge um die wirtschaftliche
Existenz und das Uberleben der eigenen Biirger.

Fiir die Beilegung der geschilderten Konflikte gab es seit dem Mittelalter
verschiedene Wege: Meistens blieben die Parteien auf dem Boden der
Rechtsstaatlichkeit. Im Mittelalter bevorzugte man Schiedsgerichte zur
Bereinigung von Konflikten, zumal Brugg und die Herrschaft Schenken-
berg bis 1460 nicht unter dem gleichen Landesherrn standen. Unter der
immer intensiver werdenden Regierung Berns entschied jeweils der dor-
tige Rat endgiiltig. Dagegen blieb eigentliche Gewaltanwendung selten:
1451 z. B. verhafteten die Brugger den Windischer Wirt Hemmann Wald-
mann, sperrten ihn kurzerhand ein und liessen ihn erst frei, nachdem er in
einem feierlichen Eid versprochen hatte, keine Wirtschaft oder gar Her-
berge mehr zu betreiben. Bei den erwidhnten Reformationswirren blieb
die Plinderung von Héusern der Reformgegner jedoch eine blosse Dro-
hung.

Dass die grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Veranderungen des 19. und 20. Jahrhunderts die traditionalistische Poli-
tik fritherer Epochen in etwa durchbrechen mussten, liegt auf der Hand.
Partnerschaftliche Verhandlungen und Vertrage zur Beilegung von Kon-
flikten entsprachen dem demokratischen Zeitalter eher als obrigkeitliche
Verfiigungen.

Der Abbau der Sonderrechte Bruggs
und die Versuche regionalen Zusammenwirkens

Die geschilderte Konfliktchronik konnte die Meinung aufkommen
lassen, die Brugger Biirger und ihre ldndlichen Nachbarn hétten in stan-
diger Feindschaft — gleichsam wie «Hund und Katze» — miteinander
gelebt. Dem war natiirlich nicht so. Im alltiglichen Leben suchten die
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Landleute Handwerksbuden, Gaststuben und Mérkte in Brugg auf, wih-
rend die Stadter iiber Land promenierten und in den Dorfpinten ein-
kehrten. Bei Feueralarm halfen sich die Brandwachen gegenseitig im
Kampf gegen die elementare Gewalt, und oft wurde nachher fiir die Ge-
schadigten gesammelt. Zahlreiche Madchen und Burschen aus der Nach-
barschaft fanden in der Stadt Arbeit als Magde und Knechte. Sehr selten
kamen auch Heiraten von jungen Stiddtern mit (meist reichen) Bauern-,
Miillers- und Wirtsséhnen oder -tochtern vom «Land» vor. Bis ins
16. Jahrhundert luden die Brugger gelegentlich auch die Landbewohner
zu einem Volksfest ein; spéter beschrankten sich solche geselligen Kon-
takte auf die Schwesterstiddte des Berner Aargaus. — Trotzdem iiberwo-
gen die unterschwelligen Spannungen, das Misstrauen, die Gefiihle von
Uber- und Unterlegenheit, welche jeweils bei den offenen Konflikten
klar zutage traten.

Die Helvetische Revolution brachte dann 1798 eine tiefgreifende An-
derung im Verhdltnis zwischen Stadt und Land. Da die Auflehnung
gegen das bisherige Regime Berns vor allem von Biirgern Bruggs ange-
fithrt wurde, kam auch von dort die Initiative zu einer Verbriidderung mit
den landlichen Nachbarn. Am 8. Mirz 1798, also kurz nach dem militéri-
schen Fall Berns, sandte der Brugger Gemeindeausschuss ein Schreiben
in alle Dorfer der Umgebung:

«An Unsere lieben Briider,
die Ehrenden Vorgesetzten und Einwohner
der Gemeinde zu Villigen (Stilli, Bozberg . . .)

Freiheit!
Gleichheit! Briiderschaft!

Liebe Briider! Nachbarn! und Mitbiirger!

Da durch die Begebenheiten in den letzten Tagen die alte Regierung des
Landes aufgeldst worden, so ist alles daran gelegen, dass alle diejenigen,
welche der Freiheit wiirdig seyn und Ungliik von sich und den Ihrigen ab-
wenden wollen, als Briider fiir einen Mann zusammenstehen; um gute Ord-
nung beyzubehalten und das Misstrauen, welches die blinden Fiihrer der
Blinden, die uns beynahe in die Grube gestiirzt hdtten, zwischen den Nach-
baren zu stiften suchten, dieses Misstrauen gdnzlich fahren zu lassen. Wir,
der Ausschuss der Gemeinde zu Brugg, erkliren Euch also im Namen unse-
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rer ganzen Burgerschaft, dass wir als wahre Freunde des Vaterlands, der
Freyheit und Gleichheit keine Vorziige vor Euch begehren, dass wir nie nach
Herrschaft iiber Euch gestrebt haben, sondern dass Ihr mit uns und gleich
uns an allen Rechten und Freyheiten, welche die neue Ordnung der Dinge
herbeybringen wird, gleichen Antheil haben solltet . . .»

In der Folge forderten sie die Gemeinden auf, «ein paar rechtschaffene
Minner, die Freunde der Freyheit und Gleichheit sind, auszuwihlen»
und sie nach Brugg zu einer Besprechung iiber «Erhaltung der Ruhe und
Ordnung und iiber die Einfithrung der wahren Volks-Freyheity zu
senden. Und der Brief schloss mit dem pathetischen Aufruf:

«Kommet demnach und lasset uns einander die Hand geben, dass wir
Freunde, Briider seyn und bleiben wollen.»

Vier Tage spiiter erfolgte in Brugg die Aufrichtung des Freiheitsbau-
mes, woran auch die Vertreter der Landgemeinden sowie Heinrich Pesta-
lozzi teilnahmen. Der schon erwihnte Emanuel Frohlich schilderte der
Nachwelt sehr anschaulich, wie der konservative Schultheiss Bichli, ein
Angehoriger der unter Bern regimentsfahigen Brugger Geschlechter, an
der Hand in den Rundtanz um den Freiheitsbaum gezogen worden sei.
Und mit uniiberhorbarer Ironie fiigte er hinzu, die Delegierten aus den
Dorfern hitten dann den Bruderkuss erhalten, «der dem Herrn Schult-
heiss wohl mag geschmeckt habeny.

Diese iiberschwengliche Verbriiderung lisst sich einerseits aus der re-
volutiondren Begeisterung iiber die Befreiung von Bern, anderseits aus
der Furcht vor den heranriickenden franzosischen Besatzungstruppen
erklaren. Der Verzicht auf die seit Jahrhunderten zihe verteidigten Privi-
legien ist als Zeichen dieses innern Aufbruchs zu verstehen. Die langfri-
stigen Konsequenzen kamen den Bruggern jedoch erst spiter zum Be-
wusstsein.

Das Rad der Zeit liess sich aber nicht zuriickdrehen. Das Ansehen des
Bauernstandes wuchs — zumal in der Romantik — allgemein; ebenso stieg
auch das Selbstbewusstsein der landlichen Bevolkerung. Sehr schon
kommt dies im Gedicht «Der Baurenstand» des Brugger Stadtbiirgers
Abraham Emanuel Frohlich zum Ausdruck, in welchem er die lindlichen
Nachbarn dhnliche Tone wie im oben zitierten Brief der Brugger von
1798 anschlagen lisst. Die letzte Strophe lautet:
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Nun Frieden hieaussen und innert der Mauren,
Lasst, Stddter, die Thore weit offen seyn!

Des nidmlichen Adels sind Herren und Bauren:
Wir sind eine christliche Volksgemein!

Ebenfalls im Sinne einer Verbriiderung von Stadt und Land sollte die
Kulturgesellschaft des Bezirks Brugg wirken. Sie wurde 1815 auf die In-
itiative von Pfarrern sowie von Vertretern der «Geistesaristokratie und
Beamtenschaft des Bezirkshauptortsy gegriindet, gewann aber auch Mit-
glieder aus der lindlichen Oberschicht und aus dem Kreise der Dorf-
schulmeister. Es handelte sich dabei um eine Sektion der Aargauischen
Gemeinnutzigen Gesellschaft, verfolgte demnach vor allem humanitire
Ziele. Neben historisch-kulturellen Aufgaben widmete sie sich vor allem
der Linderung der Not und der Hebung des Wohlstands unter der 1andli-
chen Bevolkerung, sei es durch individuell fiirsorgerische Unterstiitzung,
sei es durch strukturelle Massnahmen vor allem im Sinne der Hilfe zur
Selbsthilfe. So forderte sie beispielsweise die Bekdmpfung von «Miissig-
gang und Bettelei» in Mandach, oder sie ging den Gemeindebehdrden
von Villnachern bei deren Bemithungen gegen die falsche Erndhrung, ja
Untererndhrung ihrer drmsten Familien an die Hand. Aufgrund jahr-
zehntelanger Erfahrungen regte die Kulturgesellschaft in der Folge die
Griindung weiterer Vereine mit spezielleren Zielsetzungen an, so den
Brugger Almosenverein zur Unterstiitzung hilfebediirftiger Familien,
den Armenerziehungsverein zur Rettung verwahrloster Kinder sowie die
Sparkassagesellschaft, aus welcher sich langfristig die Aargauische Hy-
potheken- und Handelsbank entwickelte. Alle diese Tétigkeitsbereiche
waren stark patriarchalisch geprigt: Menschenfreunde — vor allem aus
der Stadt — erteilten den Bediirftigen — vor allem in den Dorfern — Rat-
schlige und materielle Hilfe zur Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Im politischen Bereich verstirkten sich die Spannungen zwischen Stadt
und Land schon frith im 19. Jahrhundert erneut. Die itberschwenglichen
Verbriiderungsszenen wéhrend der Helvetik wichen der erniichternden
Einsicht, dass die Gleichheit endgiiltig den Verlust der Privilegien und
damit das Ende der materiellen Vorteile mit sich brachte. Und so trauer-
ten viele Brugger noch lange Zeit den unwiederbringlich verlorenen
«schonen Freiheiteny unter dem Berner Regiment nach. Die daraus re-
sultierenden Ressentiments schlugen sich vor allem in den schon geschil-
derten Auseinandersetzungen um Gemeindebann, Steuerpflicht und
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Bahnhof nieder. Selbst die Kulturgesellschaft geriet nach 1830 in eine
schwere Krise, weil viele stddtische Mitglieder sich daran stiessen, dass
sich der Einsatz vor allem auf die Landschaft konzentrierte. Die Zeit
einer gewissen partnerschaftlichen Zusammenarbeit war noch fern.

Eigentlich regionales Denken ist verhdltnismassig neu. Zunéchst han-
delte es sich um einseitige Dienstleistungen gegen Bezahlung. So belie-
ferte das Brugger Gaswerk seit 1912 zahlreiche Haushaltungen in Win-
disch mit Kochgas; 1925 schloss Brugg das jenseits der Bahnlinie gele-
gene Quartier Steinacker an seine Kanalisation an. Eine erste Koopera-
tion auf gleicher Ebene ergab sich beim Bezirksspital, an welches die Ge-
meinden der Region zunéchst Beitrage an den Bau und an Erweiterungen
leisteten, wiahrend sie heute das Defizit solidarisch teilen. In den letzten
Jahrzehnten entstanden neue offentliche Aufgaben, welche die Moglich-
keiten der einzelnen Gemeinden iiberstiegen und gemeinsame Unterneh-
mungen in Form von Zweckverbidnden und andern Zusammenschliissen
forderten. So wurde 1967 die Kldaranlage Brugg-Birrfeld in Windisch in
Betrieb genommen; die Kehrichtverwertung ist fiir Baden-Brugg sogar
iiberregional organisiert. Besonders im sozialen Bereich lohnt sich der
Aufbau gewisser Stellen nur im regionalen Rahmen; so fithren Brugg und
die Nachbargemeinden die Berufsberatung, Amtsvormundschaft und
Miitterberatung gemeinsam. Dagegen beteiligt sich Brugg nicht an der
Jugend- und Familienberatung, die allein von den Landgemeinden ge-
tragen wird. Ebenso ist die von vielen gewiinschte gemeinsame Erstellung
eines Hallenbades durch Brugg und Windisch vollig gescheitert.

Seit 1967 besteht die vom Kanton vorgeschriebene «Regionalplanungs-
gruppe Brugg & Umgebungy (Repla), welche die Stadt und 29 Gemeinden
umfasst, die in der Delegiertenversammlung vollig gleichgestellt sind. Thre
Aufgaben betreffen unter anderm die Erarbeitung eines Landschaftsplans
mit Natur- und Landschaftsschutzgebieten, die Abfallbeseitigung (Kom-
postierung und Multikomponenten-Deponie), ein Radwegkonzept sowie
eine regionale oder teilregionale Schiessanlage. Das Schwergewicht der
Arbeit lag bisher vor allem bei der Planung, von der man sich eher eine
Langzeitwirkung erhofft. Kurzfristige Erfolge zeitigte die «Repla»y im Be-
reich des o6ffentlichen Verkehrs durch die Erweiterung der Postautoverbin-
dungen, allerdings erst wihrend des Tages. Gerade im Rahmen dieser Or-
ganisation bedauern es die Landgemeinden, dass sich Brugg in den letzten
Jahren von der aktiven Beteiligung eher etwas zuriickgezogen hat.
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Woher rithrt diese heutige Zuriickhaltung der Stadtbehdrden im Be-
reich der regionalen Zusammenarbeit? — Wihrend sich Brugg frither von
der Zentrumsfunktion eine gewisse Aufwertung seiner Stellung verspro-
chen hat, werden nun die daraus resultierenden materiellen Lasten mehr
herausgestrichen. Die Stadt ist heute weniger bereit, Dienstleistungen
z.B. im Schul- und Sozialbereich anzubieten. Ausserdem hitten die in
Wirtschaft und Politik fithrenden Personlichkeiten einst in Brugg gelebt;
heute wiirden diese vor allem in der niheren Umgebung wohnen, was den
betreffenden Gemeinden ebenfalls eine gewisse Aufwertung gebracht
habe. Die Zentrumsfunktion habe sich daher auf die engere Kernregion
ausgedehnt und werde von dieser in verschiedenen Bereichen auch wahr-
genommen.

Trotz des weitgehenden Ausgleichs des sozialen Gefilles zwischen
Brugg und seiner Umgebung ist eine gewisse Spannung geblieben, die
sich vor allem in Ressentiments der Gemeinden gegeniiber der Stadt dus-
sert. Zweifellos wirkt hier die Geschichte nach. Aber auch gelegentliche
diplomatische Ungeschicklichkeiten der immer noch so genannten
«Herren von Bruggy rithren jeweils alte Empfindlichkeiten wieder auf,
wobei die Presse gelegentlich noch etwas Ol ins Feuer giesst. Neben
diesen mehr psychologischen Griinden tritben aber nach wie vor handfe-
ste materielle Interessen das Verhiltnis zwischen Stadt und Landgemein-
den. Die aufgezihlten Faktoren zu gewichten, féllt jedoch schwer. So
miissen sich auch die heutigen Stadtbiirger und ihre lindlichen Nachbarn
immer neu um eine Verbesserung ihrer gegenseitigen Beziehungen bemii-
hen.

Quellen- und Literaturverzeichnis

1. Ungedruckte Quellen

Archiv der Kulturgesellschaft des Bezirks Brugg: Akten bis 1850.

Gemeindearchiv Villigen: Brief vom 8. 3. 1798.

Regionalplanungsgruppe Brugg & Umgebung: Geloste und ungeloste Probleme in der Region.
Bericht von Hugo Wandeler mit Erlauterungen von Aldo Clivio (1984).

Staatsarchiv Bern: Band B III 208.

Stadtarchiv Brugg: Bande 458-460; C VIII a 2-5.

Stadibibliothek Brugg: Tagebiicher und Aufzeichnungen von Emanuel Frohlich.

45



2. Gedruckte Quellen

Frohlich Abraham Emanuel: Gesammelte Schriften, 2. Band (Lieder), S. 120 f., Frauenfeld,
1853.

Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen

Das Stadtrecht von Brugg. Aarau, 1899.

Die Oberdamter Konigsfelden, Biberstein und Kasteln. Aarau, 1926.

Das Oberamt Schenkenberg. Aarau, 1927.

Zimmermann Johann Georg: Von der Ruhr unter dem Volke im Jahre 1765. Neue Auflage.
Zirich, 1787.

3. Gesprdche mit Politikern

Aldo Clivio, Gemeindeammann in Windisch. Priasident der Regionalplanungsgruppe Brugg
und Umgebung.
Hans Peter Howald, Stadtammann in Brugg.

4. Literatur

Banholzer Max: Geschichte der Stadt Brugg im 15. und 16. Jahrhundert. Aarau, 1961.

Baumann Max: Stilli. Von Fihrleuten, Schiffern und Fischern im Aargau. Windisch, 1977.

Baumann Max: Geschichte von Windisch. Vom Mittelalter zur Neuzeit. Windisch, 1983.

Baumann Max: Was feiert Brugg 19847 Brugger Neujahrsblitter 1984.

Heuberger Samuel: Brugg im 19. Jahrhundert. Aarau, 1904.

Siegrist Hans: Wirtschaftliche Bestrebungen und Griindung des Elektrizitatswerks in Brugg.
Brugg, 1918.

Wernly Rudolf: Die Kulturgesellschaft des Bezirks Brugg. Maschinenschrift, ca. 1918, in der
Kantonsbibliothek Aarau.

46



	Die Brugger Stadtbürger und ihre ländlichen Nachbarn : die Stadt-Land-Beziehung im Wandel der Zeiten

